
Lohntarif
für

Rheinland und Westfalen.

J. Bläsertarif.
1. Löhne.

Gültig ab
18. Mai 1927 1Oktober 1927
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Bei größeren Walzen nach Vereinbarung.
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Wo bei einzelnen Hütten bisher die Gewährung von Massen—
prämien üblich war, soll dabei sein Bewenden haben.

Für Aufsprengen erhalten die Glas—

macher pro gefertigte Walze.

Der Stundenlohn der Glasmacher
für Arbeiten an der Wanne beträgt

2,24 226 Pf.

83,57 84,38 Pf.


